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Erscheint wvchcntlich cinnial in '/ , Bogen . Der Prän nmerationspreis  für das Vierteljahr dieser Blätter allein  ist
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Sonntag , den 20 . April . 1851 . IG.

Der nationale Standpunkt in der schleswig¬
holsteinischen Sache.

( Fortsetzung . )

Nach jenen Zeiten war es die dänische Natio¬
nalität , welche zuerst  zum Bewußtsein ihrer selbst
gelangte . In Schleswig - Holstein war der Mittel¬
stand zu gedrückt , zu schwach , auch zu indolent , der
Adel aber noch zu sehr im Interesse des HofcS , —
so daß zwar allerdings die Befreiungskämpfe von
1813 , die Eonstituirung des Bundes , vor Allem
aber später die inneren  Bewegungen Deutschlands
zur Erringung seines eignen , inneren  Haltes , von
Einfluß auf die Wiederbelebung des nationalen
Bewußtseins in diesen Herzogthümern waren ; aber
doch war dieser Einfluß nur ein geringer und un¬
zureichender , und es ging hier langsamer damit , als
bei den Dänen , wo das Erwachen  der Nationa¬
lität auch zugleich ein Auffahren  derselben war.
Die Lage der dänischen Nationalität  war
unterdeß auch allerdings weit gefährdeter geworden,
als die der Deutschen . Mit Schrecken mußte die
kleinere dänische Nation die Gefahr erkennen , welche
ihr drohte : sie war bereits so sehr mit deutschen
Elementen durchsickerl und umstrickt , daß sie, in der¬
selben Weise noch ein Jahrhundert fortschlummernd,
ihrem völligen Untergange nicht entgangen wäre.
Das Anschwellen der Deutschen Nationalität erklärt
sich von selbst . Für die Dänische hätte eine ähnliche
Bewegung nur von Schweden und Norwegen her¬
über kommen können , das geschah aber nicht , denn
beide waren damals noch kalt . So griff die dänische
Nation , von Natur reizbar , in dieser allerdings ver-
zweislungövollen , isolirten Lage , krampfhaft  um
sich ; anfangs zwar nur sich selbst ermannend und

erfassend , bald aber auch , — von der ihr eignen
Hast getrieben und belebt von der siegenden Gewalt
ihres Nationaldranges — die deutsche Nation
antastend!

Die Dänen benutzten hiebei den natürlichen
Wunsch des Königs , den Umfang der jetzigen Mo¬
narchie auch für die Zukunft sicher zu stellen , und
rissen ihn dann zugleich in der Macht ihres National¬
willens mit sich fort . ES wurde anfangs langsamer
und Schritt vor Schritt vorgegangen ; aber schon
dadurch wurde eine starke Gegenspannung in Schles¬
wig -Holstein herbeigeführt . Da endlich erfolgte (1844)
jener Algreen -Ussing 'sche Vorschlag , das Königsgesetz
aus die Herzogthümer auSzudehnen , und das Beifall¬
geben der Staatsregierung in der Person ihres
Eommissars ; und nun erst loderte auch die deutsche
Nationalität zu aller Energie ihres Selbstbewußt¬
seins auf . Sie , die mächtigere , weniger gefährdete,
hatte bisher mit einem unbestimmten Gefühle von
Theilnahme diesem modernen dänischen Wesen zuge-
sehn : nun aber erhob auch sie sich einig und lebhaft
zur Abwehr , und eS ist zu hoffen , daß sie sich nicht
eher befriedigt zeigen wird , bis cs feststeht , daß der¬
jenige Theil des streitigen Bodens , welcher von
Deutschen bewohnt wird , und dessen Bevölkerung
nicht mit der der Dänen staatlich vereinigt sein will,
auch definitiv zum Deutschen Bunde geschlagen
werde ! —

Dies  aber ist die Art , wie sich die schleswig-
holsteinische Angelegenheit historisch entwickelt hat:
es war das nationale Bedürfniß  der Dänen,
nicht nur sich zu retten,  sondern auch sich zu
verstärken,  welches ihren AuSbruch herbei führte.
Gelegt  aber wurde der Keim  dazu schon zu den
Zeiten der Gleichmacherei durch die absolute Mo-
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narchie . Darum ist jedoch ihre EntwickelungSge-
schichtc nur unter dem nationalen  Gesichtspunkte
recht zu verstehen , ohne diesen Gesichtspunkt sind
alle archivalischen , genealogischen , staatsrechtlichen
und politischen Studien zum Verständniß unge¬
nügend.

Das nationale  Element aber ist eS auch ganz
allein , welches

II. das Wesen der schleswig - Holstein. Angelegen¬
heit in ihrer gegenwärtigen Lage  aus-
macht.

ES ist freilich von den dänischen Königen seit
lange schon ein Recht verletzt worden , — wird in
diesem Augenblicke noch verletzt , und soll der In¬
tention gemäß in noch höherem Maße verletzt wer¬
den : aber es ist kein der richterlichen Entscheidung
anhcimfallendes Recht , es ist das absolute Recht
der Nationalität,  welches verletzt worden ist!
Bisher mußten freilich die armen Schleswig - Hol¬
steiner sich auf ihre Papiere berufen ; sie würden cs
auch noch thun müssen , hätten sie eine Instanz ge¬
funden , willig  genug , stark genug , competent
genug und unparteiisch  genug eine Entschei¬
dung  herbei zu führen . Nun sich aber ( wie es bei
Angelegenheiten , welche den Eifer der Nationalität
in sich enthalten , immer sein muß ) , auf Grund jener
sogenannten verbrieften Rechte keine  Entscheidung
herbei führen ließ , vielmehr diese Dokumente theils
als nicht geltend , theils anderssinnig ausgelcgt wur¬
den ; nun , — wo es keinen Richter mehr giebt , der
nicht selbst Partei wäre ; — nun schlagen auch sie
in sich, fragen sich, warum länger betteln gehen an
der Thür von Fremden , da wir doch dem großen
deutschen Volke angehören ? Sind wir denn durch
diese Dokumente in einem besseren  Rechte , als
wir cs ohne  sie sein würden?

Freilich ist es in gewisser Beziehung beruhigen¬
der , sich nöthigcnfalls auch gerichtlich ausweisen zu
können ; anderseits soll das Bedürfniß des Gemüths,
sich aus Etwas schon zu Recht bestehendes berufen
zu wollen , nicht in seiner guten Seite verkannt wer¬
den : aber Agelegenheiten , wie die Schleswig - Hol¬
steinische gehen eben über jurische Abmachung hinaus.
Sie finden weder Richter , noch Tribunal , noch eine
von allen Seiten anerkannte , feste Beweistheorie.
Eben darum  ist eS aber um so nöthiger , daß

wir in unserm Kemüthe än die Stblle dieses , 'sich
aus Verträgen und deren Dokumenten herleitenden
Rechtsgefühls , dasjenige  setzen , welches wahrer,
treuer  und richtiger geleitet ist : das natio¬
nale Rechtsgefühl. Wo  und seit wann findet
man in Europa ein Recht , welches über dem
Willen der Völker  stehe ? Ist doch eben der jedes¬
malige Wille  eines Volks das Recht , nach wel¬
chem es , — von innerer Nothwendigkeit getrieben , —
handelt . Seit Jahrtausenden sehen wir die Völker
Europas nach diesem  Rechte leben : noch in diesem
Augenblicke wäre es selbst einer einzelnen , winzigen
Person nicht zu rathen , dieses Nationalwillens etwa
der Engländer , Franzosen , Dänen oder anderer , auch
bei geringfügigem Anlasse , zu spotten . Der erste,
beste Sackträger auf den Straßen Londons , von
Paris oder Kopenhagen , würde ihm die Natur des
Gesetzes kennen lehren , welches in diesem  Bereiche
gilt . — Seit es Geschichte giebt , ist es eine That-
sache, daß Nationen es nur so lange waren , als sie
ihr Eigenthum  zu vertheidigen wußten . Denn
wie der einzelne Mensch ein selbstbewußtes Indivi¬
duum erst dadurch wird , daß er Etwas sein nennt,
in welchem er sich selbst wieder findet , und welches
doch ein Anderes ist , wie er selbst : so auch die
Nation . Sie ist es nicht eher , bis sie sich in ihrem
Eigenthume  als solche  wiedererkennt.

Das Eigenthum einer Nation aber ist der Bo¬
den,  den sie bewohnt , und eine Nation , die diesen
aufgiebt , giebt mit jedem Spatenstiche sich selbst
auf ! Und neben  dieses erste , älteste , festeste
Recht , neben das nationale  Recht sollten wir
noch andere partikuläre , im nicht - juristischen Sinne
privatrechtliche, stellen?  Nein , gewiß nicht.
Unser Wahlspruch laute durch ganz Deutschland:
Kraft deS Rechtes der Nationen - den Boden , den
sie wirklich bewohnen , zu vertheidigen , wollen
wir nicht , daß die dänische  Nation einen andetN
Theil von den Herzogthümern Schleswig - Holstein
in Besitz nehme , als den , der wirklich von Dänen
bewohnt wird , und wo es demgemäß die Bevölke¬
rung selbst wünschen muß , dem dänischen Staate
beigezählt zu werden.

Das Rechtsgefühl , welches uns im tagtäglichöN
Verkehr über Mein und Dein leitet , das kann nicht
zugleich Platz finden neben dem nationalen
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Rechtsgefühle . Wir dürfen  unS nicht beängstigt
fühlen bei dem Entschlüsse , jenes in dieser Angele¬
genheit in den Hintergrund treten zu lassen ; wir
dürften es nicht , auch wenn jene verbrieften Rechte
Gültigkeit  hätten ; jetzt aber dürfen wir eS auch
prac tisch  um so weniger , da ja doch keine Gele¬
genheit gefunden werden kann , ihm Genüge zu thun.
Wir sind auch vor dem höchsten Richterstuhle ge¬
rechtfertigt , wenn wir selbst mit Gewalt daraus be¬
stehn , daß d er Boden , welcher , sogar seit Jahrhun¬
dert schon , von Deutschen bewohnt wird , auch zu
Deutschland gehöre : und hierin  dürfen wir ganz
allein unser Recht  in dieser Angelegenheit suchen,
und in dieser Einen , tiefen Empfindung dieses un-
sers nationalen Rechtes müssen wir , wie in diesem
Augenblicke , so in Zukunft den ganzen Schwerpunkt
der schleswig - holsteinschen Angelegenheit zu finden
haben.

(Beschluß folgt .)

Die Oldenburg 'sche Brandcaffe betreffend.

Bei der dem Vernehmen nach bevorstehenden
Revision der hiesigen Brandcaffe - Verordnung vom
5 . November 1764 wird die Frage gewiß zur Er¬
örterung gebracht werden:

ob fernerhin wie bisher die Beiträge nur in » Ver¬
hältnisse des versicherten Werthes der Gebäude
oder künftig auch in dem ihrer Feuergefährlichkeit
entrichtet werden sollen?

Der Gegenstand ist von Wichtigkeit und . bedarf
im Interesse der Bctheiligten sorgfältiger Erwägung
Einsender dieses ist der Ansicht , daß ein Classisica-
tionsprincip nicht anzunehmen sei , aus folgenden
Gründen:

Bei freiwilligen Versicherungs - Anstalten ist es
naturgemäß , daß die Prämie nach der Feucrgefähr-
lichkeit bestimmt , mithin ein Classisicationssystem
eingeführt wird ; eine Landeszwangsanstalt,  wie
es die hiesige Brandcaffe ist , wird aber von dem
Grundsätze ausgehen müssen , daß dieses Institut
nicht als ein rein nach civilrechtlichen Grundsätzen
zu beurtheilender Vertrag , sondern mehr aus dem
landespolizeilichen und staatswirthschaftlichen Ge¬
sichtspunkt , und mit Unterordnung der freien Aus¬

übung der Privatgtrechtsame unter die Forderungen
des Gemeinwohls, ' zu beurtheilen ist, wobei immer¬
hin ganz besonders gefährliche Gebäude , als Pulver¬
magazine , Gasanstalten , Theater , Windmühlen u . s. w.
ganz ausgeschlossen , eventuell zu einem höheren Bei¬
trage angesetzt werden können.

Zu berücksichtigen möchte auch sein , daß von un¬
vorsichtigen Leuten selbst in einem feuerfesteren Hause
eine größere Gefährlichkeit zu besorgen ist , als von
vorsichtigen , die ein Haus von Bindwcrk und mit
Stroh oder Reith gedeckt bewohnen.

Ist in den Städten die Feuergefährlichkeit der
festeren Gebäude wegen in der Regel auch nicht so
groß als auf dem Lande und läßt sich auch dort
mit den besseren Löschanstalten der Verbreitung ei¬
nes Brandes eher Einhalt thun , so lehrt doch das
Beispiel von Hamburg , daß dessen ungeachtet ein
großer Schaden entstehen kann . Zmgleichen kommt
in Betracht , daß die Gebäude auf den Landstellen
eine Last sind und deren Werth beim Ankäufe thun-
lichst gering anzuschlagcn ist , während die Gebäude
in den Städten erst durch die Assecuranz festeren
Werth erhalten und ihren Eigenthümern größeren
Credit und die Möglichkeit gewähren , sie mit mehr
Sicherheit zur Hypothek zu stellen.

Ueber die obige Frage hat am 28 . und 29 . Juni
1833 auf dem Landtage zu Dresden eine ausführ¬
liche Verhandlung statt gefunden und das Resultat
herbeigeführt , daß das Classisicationssystem mit 51
gegen 13 Stimmen verworfen wurde , weil die That-
sachen entscheidend erscheinen , daß die Einführung
eines Classisicationsprincips bei dem dortigen Brand-
casse- Institut , ebenfalls einer Landeszwangsanstalt,
mit großen Schwierigkeiten , Weitläustigke .iten und
Unkosten verbünden , neue Ungleichheiten der Bei¬
tragsleistungen herbeiführen , daß es durch die nicht
zu vermeidende Willkühr der Claffeneintheilüng un¬
zählige Reklamationen veranlassen , die kleine Zahl
wohlhabender Hausbesitzer auf Kosten der großen
Mehrzahl Ärmer begünstigen , den städtischen Anbau
vermehren und alle kommende Generationen be¬
drücken würde . 2.



Die Sitzung des Landtags vom 4. April.

Am 16. April wurde der Stenographische Be¬
richt über die letzte Sitzung deö Landtags vertheilt
und schon lange vorher stand die Rede des Hrn.
Mölling im Beobachter. Hr. Mölling hat also gleich
eine Abschrift der corrigirten Uebertragung der
Stenographen nehmen lassen, oder der Beobachter
hat sich solche verschafft; in beiden Fällen zum Be¬
weise der Wichtigkeit, die man aus die Reden der
Verweigerer legte. Wir können nun solches Ge¬
wicht nicht aus die Reden legen, weder auf die von
der einen, noch auf die von der andern Seite . In¬
dessen hat die Sitzung um ihrer Folgen  willen,
eine große Wichtigkeit. Diese Folgen sind l ) die
Vertagung des Landtags; 2) der Rücktritt deS bis¬
herigen Ministeriums und die nun schon 14 Tage
dauernde Krisis; 3) die unterbliebene Feststellung
der Centrallasten durch ein Finanzgesetz, folgeweise die
Möglichkeit, daß statt der geforderten 27000 Thlr .,
mit denen das abgetretene Ministerium (nach seinem
Schreiben vom 23. März) auszureichen dachte, noch
21W0 Thlr . mehr, nach dem ursprünglichenAn¬
schläge der Regierung, verwendet werden; 4) die
Fortdauer des Aufschubs aller Provinzial - Gesetz¬
gebung; — wir hoffen,  daß es nicht  möglich sein
wird, das Bcrzeichniß der Folgen demnächst noch zu
vergrößern. Dies Alles wurde vorausgesagt, die
Verweigerer hatten darauf weiter keine Antwort,
als die man so ausdrücken könnte: WaS kümmert's
uns?

Aus dem Feuilleton der Const. Zeitung.

Im Feuilleton der Hamburger Nachrichten schreibt
Robert Heller: „Zn Bezug auf unfern Bericht
in diesem Blatte über die Oper : „Die Großfürstin"
sind uns von verschiedenen Seiten her erfreuliche
Aeußerungen lebhafter Zustimmung und u. A. aus
Altona unter der ChiffreI'. 0. dankenswerthe Noti¬
zen zugegangen, nach welchen die betriebsame Ver¬
fasserin des Textbuches, Frau Charlotte Birch-Pfeif-
fer, auch diesmal mit einem fremden Gaule gepflügt
hat. Die Fabel zur „Großfürstin" wäre demgemäß
im Ganzen sowohl wie im Einzelnen einem franzö¬
sischen, un siebenten Jahre der Republik zu Paris

erschienenen Werke: „Geschichte Peters III., Kaisers
von Rußland", entlehnt. DaS Buch, welches, wie
sein Titel besagt, von dem Herausgeber einer Le¬
bensbeschreibung Friedrichs II. von Preußen herrührt,
umfaßt mehrere Theile, von denen der dritte die
geheime Geschichte der Liebschaften und der vorzüg¬
lichsten Günstlinge der Kaiserin Katharina II. ent¬
hält. Unser Gewährsmann macht auf Capitel 2
dieses Bandes aufmerksam, welches von den „An¬
fängen der ersten Liebe" Katharina's , damals noch
Prinzessin Sophie Auguste, handelt, ferner auf
Capitel 3: „Die Vertraute. Interessante Unterhal¬
tung", auf Capital 4 : „Heimliches Stelldichein",
Capitel5 : „Reise-Vorbereiten. Heimliche Trauung"
u. s. w. Alle Einzclnheiten der Opernhandlung
sind von der französischen Erzählung genau vorbe¬
zeichnet, nur daß Berkof in der letzteren auf eimge
Jahre nach Sibirien wandelt und was sonstige un¬
wesentliche Abweichungen sind. Der Einsender der
p. U. - Mittheilungen bemerkt aber, daß das ange¬
führte Werk des Franzosen in ähnlicher Weise die
ganze lange Reihe von Katharina's Liebesabentheucrn
vorsühre und spricht daher, nachdem das Buch ein¬
mal in die Hände der fleißigen Frau Birch-Pfeiffer
gefallen, die nahe liegende, aber grausame Befürch¬
tung aus , daß sie alle die Soltikoff, Poniatowski,
Gregor Orloff, Wasilschikoff, Potemkin, SavaduSki,
Svrrtz, Korsakoff, Lanskoi, Uermoloffu. s. w. u.s. w.
zu Opern, Dramen und Tragödien verarbeiten werde."

Wir können dazu nur bemerken, daß die Be¬
sorgnisse des Verfassers jener Notiz längst in dem
Stücke: „die Günstlinge" möglicherweise in Erfül¬
lung gegangen sein können.

Goldbcrger 'S Gesundheits -Ketten . — In
der Ostsee-Zeitung rückt Herr J. T.  Goldberger gegen
die Verdächtiger seiner Ketten mit den veröffentlichten
.Ansichten von 200 Aerzten und mehreren Privatperso¬
nen" ins Feld. Mit Uebergchung des Urthcils. welches
der große Liebig  in seinen Annalen gegen die Kette
geschleudert hat,  gießt Herr I . T. Goldberger  die
Schaale seines Zornes über zwei Gymnasiallehrer zu
Breslau aus. „Das als zu gering  bezeichne» Maß
derElectricität ist gerade das richtige Normalmaß ."
„Bei einem Heilmittel, welches hilft,  wird daher das
Material und der Arbeitswerth nicht der alleinige Maßstab
für den Preis sein." So spricht der berühmte Verferti¬
ger und Zeitungswohlthäter über den zu hohen Preis
seines Fabrikates und über seine Wirkung. Das Amulet,
welches Frau Ermelyn dem Reinecke Fuchs vor seinem
Duell mit Jsegrimm umhing, trug auch die Inschrift:
Schadet Niemandem und hilft dem Gläubigen, Nur
kostete es Nichts.

Redakteur: H. Rüder. Vertag und Slbnellvreffendruck von Gerhard Stallinq in Oldenburg.
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Sonntag , den 27 . April . ! 851 . KA.

Das Ministerium v. Buttel re. und der Landtag.

Es liegt in der Natur der Sache , daß in Staa¬
ten , welche plötzlich von dem patriarchalischen Regi-
mcnte zu einer constitutionellcn Verfassung übergehen,
die beiden Staatsgewalten nicht leicht mit gegensei¬
tigem Vertrauen ihre gesetzgeberische Thätigkeit
beginnen . Die Verhandlungen mit unfern Landta¬
gen haben auch bei uns kein erfreuliches Bild des
Zusammenwirkens gegeben , was insbesondere auch
noch der Zeit zuzuschreiben , in welcher unser Staats¬
grundgesetz entstanden ist . Zu verkennen ist indessen
nicht , daß neuerdings gegen früher ein etwas besse¬
res Verhältniß eingetreten war , wie auch die wich¬
tigen Gesetze , welche zwischen dem allgemeinen Land¬
tage und der Staatsregierung vereinbart wurden,
beweisen . Diese sind das Ablösungsgesetz , die Ge¬
setze über Ablösung der Berechtigungen des Staats,
wegen Abänderung der Gesetze über Desertion , we¬
gen Entschädigung für aufgehobene Abgabenfrciheit,
für aufgehobene Zwangs - und Bannrechte der Müh¬
len und das Gesetz über einige abändernde Bestim¬
mungen zu dem Entschädigungsgcsetze vom 14 . Oct.
1849 . Der Vorwurf , daß nur wenig erreicht sei,
welcher dem Landtage und der Staatsregierung ge¬
macht wird , ist hiernach nicht begründet ; das Grund¬
eigenthum ist den Bestimmungen des Staatsgrund-
gesehcs gemäß schon jetzt von den drückensten Fesseln
befreit . Wesentlich fehlen nur noch das Gesetz
wegen Aufhebung der Lehne und Fideicommisse , so
wie die nach Art . 57 . des Staatsgrundgesctzes über
die Theilbarkeit des Grundeigcnthums zu erwarten¬
den Vorschriften . Die letztem Gesetze würden an
die Provinziallandtage zu bringen gewesen sein.

Die bedeutendsten nicht erledigten Vorlagen bil¬

deten das Organisationsgesetz , die Vorschläge über
die Ausscheidung des Kronguts und das Budget.

Daß der Bericht über den am 17 . Januar vor¬
gelegten Entwurf , die Organisation der StaatS-
und Gemeindebehörden betreffend , erst am 24 . März
auf die Tagesordnung gekommen ist , erklärt sich
durch den zur Berichterstattung gewählten elf¬
köpfig  an Ausschuß und dadurch , daß anscheinend
Manche wenig geneigt waren , den Entwurf schlüssig
zu berathen . Der Entwurf , welcher die Consequen-
zen der staatsgrundgesetzlichen Vorschriften zog und
von dem Bestehenden nur wenig aufrecht erhielt , ist
verschieden beurtheilt.

Ob , abgesehen von jenen Vorschriften , eine so
tiefgreifende Organisazion vielleicht zusagender sich
hätte machen lassen ? ist eine hier nicht zu beant¬
wortende Frage . Der allgemeine Landtag hat übri¬
gens den Entwurf , der sich als ein in sich geschlos¬
senes Ganzes darstellt , in allen wesentlichen Be¬
ziehungen gutgcheißcn , und schwerlich werden auch
dir in demselben betretenen reformatorischen Bahnen
sich so leicht durch bessere ersetzen oder gar ganz
wieder beseitigen lassen.

Die Ausscheidung des Kronguts , welche endlich
am 24 . März nach langen und mühseligen Verhand¬
lungen bis zur Vorlage des Gesetzentwurfes gedie -.
hen war,  hätte , zumal der Großherzog in allen
wichtigen Fragen der Majorität des Landtags nach¬
gegeben , zu Stande kommen können und müssen.
Der Antrag der Abgeordneten Böckel , Mölling und
Genossen , daß das Krongut erst dann ausgeschiedcn
werden möge , wenn das Finanzgesetz sestgestcllt sei,
hat die Ausscheidung nochmals in Frage gestellt .'
Dieser am 26 . März gestellte Antrag , welcher mit
dkm Budget in keinem Zusamm en h ange stand
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